
VERORDNUNG (EG) Nr. 742/2007 DER KOMMISSION

vom 28. Juni 2007

zur Nichtgewährung einer Ausfuhrerstattung für Butter im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 581/2004

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 31 Absatz 3
Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 581/2004 der Kommission
vom 26. März 2004 zur Eröffnung einer Dauerausschrei-
bung für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Arten von
Butter (2) wurde eine Dauerausschreibung vorgesehen.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 580/2004 der
Kommission vom 26. März 2004 zur Einführung eines
Ausschreibungsverfahrens für Ausfuhrerstattungen für be-
stimmte Milcherzeugnisse (3) und nach Prüfung der im

Rahmen der Ausschreibung eingereichten Angebote ist
es angebracht, für die am 26. Juni 2007 endende Ange-
botsfrist keine Erstattung zu gewähren.

(3) Der Verwaltungsausschuss für Milch und Milcherzeug-
nisse hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzen-
den gesetzten Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die mit der Verordnung (EG) Nr. 581/2004 eröffnete Dauer-
ausschreibung und die am 26. Juni 2007 endende Angebotsfrist
wird für die Erzeugnisse und Bestimmungen gemäß Artikel 1
Absatz 1 derselben Verordnung keine Ausfuhrerstattung ge-
währt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Juni 2007 in Kraft.

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28. Juni 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(3) ABl. L 90 vom 27.3.2004, S. 58. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 128/2007 (ABl. L 41 vom 13.2.2007,
S. 6).


